
Gemeinde Born a. Darß 
Der Bürgermeister  
über Amt Darß/Fischland 

  
Chausseestraße 68 a  
18375 Born a. Darß  
 
Gemeinde Born a. Darß über  Amt Darß/Fischland   18375 Born a. Darß Chausseestraße 68 a      . 
 

   
   
   
   
      
______________________________________________________________________________________ 
 

 Born a. Darß, den 03.11.2015  

Einladung 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
hiermit lade ich Sie zur 5. öffentlichen Sitzung der Gemeindevertretung Born a. Darß  
 
 am 12.11.2015  
 um 19.00 Uhr   
 im Borner Hof  
ein. 

Tagesordnung   
                 
öffentliche Sitzung: 
 

Vorlagen-Nr. 

01  Eröffnung der Sitzung, Feststellen der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der 
Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit   

    

02  Bericht des Bürgermeisters      
03  Bekanntgabe der Beschlüsse aus dem geschlossenen Teil der letzten 

Gemeindevertretersitzung und wichtige Angelegenheiten der Gemeinde  
    

04  Einwohnerfragestunde      
05  Änderungsanträge und Beschluss der Tagesordnung      
06  Billigung der Sitzungsniederschrift der vorangegangenen Sitzung der 

Gemeindevertretung vom 02.07.2015  
    

07  Billigung der Sitzungsniederschrift der vorangegangenen Sitzung der 
Gemeindevertretung vom 30.09.2015  

    

08  1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Born a. Darß für das  
Haushaltsjahr 2015  

5-29/15   

09  1. Nachtrag des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebes Kurverwaltung Born a. Darß 
für 2015 (überarbeitete Fassung vom 07.09.2015) und 2.  Aufhebung des 
Beschlusses Nr. 5-28/15 vom 02.07.2015   

5-31/15   

10  Angleichung des Hebesatzes für die Grundsteuer A  5-28/15   
11  Bestätigung über die Annahme einer Geldspende  5-30/15   
12  Aufhebung des Beschlusses Nr. 5-04/15 Geschäftsordnung für den Bauausschuss 

der Gemeinde Born a. Darß, vom 12.03.2015 – Vorlage Nr. 5-09.15  
5-32/15   

13  4. Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Born a. Darß vom 12.11.2015 zur 
Hauptsatzung vom 31.01.2013, geändert am 28.01.2014, 23.06.2014, 12.03.2015  

5-39/15   

14  Erste Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Born a. Darß über die 
Erhebung von Beiträgen für den Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen in der 
Gemeinde Born a. Darß vom 27.05.14  

5-34/15   

15  Satzung der Gemeinde Born a. Darß über die Erhebung von Gebühren zur 
Deckung der Beiträge des Wasser- und Bodenverband „Recknitz-Boddenkette“  

5-27/15   

16  Empfehlung des Tourismusausschusses der Gemeinde Born a. Darß, Ergänzung 
des Gemeindenamens durch die Bezeichnung  „Nationalparkgemeinde“  

5-33/15   

17  Informationen, Termine, Sonstiges      



























 
Born a. Darß 
Beschlussvorlage 
für die Gemeindevertretersitzung Born 
 

Beschlussgremium Vorlage-Nr. Datum der Sitzung TOP öffentlich nichtöffentlich 
Gemeindevertretung 5-29/15        X     

Einreicher Amt für Finanzen / 
Steuern/Haushaltsplanung 

Datum der 
Erstellung 

31.08.2015  Zeichnung 
Amtsleiter 

gez. Weiß Rechtliche 
Prüfung 

gez. Kleist 

Beteiligter Ausschuss: 
- Finanzausschuss 

Datum der Sitzung: 
    27.08.2015 

Empfehlung: 
 - Zustimmung  

 
 
1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Born a. Darß für das Haushaltsjahr 2015 
 
Beschlussvorschlag:   
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Born beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2015 der Gemeinde Born wie 
folgt: 
 
Der 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird 

1. im Ergebnishaushalt 
a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf     2.070.800 € 

der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf    2.105.900 € 
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf         35.100 € 

b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf         18.000 € 
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf         33.800 € 
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf  ./.      15.000 € 

c) das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf         50.900 € 
die Einstellung in Rücklagen auf      0               € 
die Entnahmen aus Rücklagen auf      0               € 
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf         50.900 € 

 
2. im Finanzhaushalt 

a) die ordentlichen Einzahlungen auf       1.863.800 € 
die ordentlichen Auszahlungen auf      1.806.200 € 
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf         57.600 € 

b) die außerordentlichen Einzahlungen auf     0               € 
die außerordentlichen Auszahlungen auf     0               € 
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf    0               € 

c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf          23.600 € 
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf        523.700 € 
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf  ./.    500.100 € 

d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf     0               € 
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf          85.000 € 
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf     ./.      85.000 € 

 
festgesetzt. 
 
Die vorstehende Beschlussvorlage wurde zum Beschluss erhoben: 
 

gesetzlich gewählte Vertreter 11 
anwesende Vertreter  

Beschlossen mit dem Ergebnis Protokoll über die Sitzung vom:  
ja nein Enthaltungen  
   Seite:  

Beschluss-Nr.:  
Bemerkungen: 
Aufgrund des § 24 Abs. 1 der KV des Landes Mecklenburg-Vorpommern 

 waren keine Mitglieder von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen* 
 haben folgende Mitglieder weder an der Beratung noch an der Abstimmung mitgewirkt:* 

  
* zutreffendes bitte ankreuzen 

 
gez. Weiß 
Ltrn. Amt für Finanzen 



Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan 2015 der Gemeinde Born 
 
 
 
Die Gemeinde Born muss für das Haushaltsjahr 2015 einen Nachtragshaushalt erstellen. 
 
Hauptsächlicher Grund für die Notwendigkeit der Erstellung eines Nachtragshaushaltsplanes 2015 ist 
ein Investitionszuschuss an den Kurbetrieb in Höhe von 500.000 €. Gemäß GemHVO M-V muss bei 
nicht im Haushalt veranschlagten Investitionen, in der zuvor genannten Größenordnung, ein 
Nachtragshaushaltsplan erstellt werden.  
 
Im Zuge der Erarbeitung des Nachtragshaushaltsplanes wurden Haushaltspositionen korrigiert. 
 
Die Erträge bei den Steuern und Abgaben konnten um 58.800 € erhöht werden, was auf mehr Grund- 
und Zweitwohnungssteuer-Veranlagungen zurückzuführen ist. Insgesamt werden die Erträge um 
67.400 € mehr im Ergebnishaushalt veranschlagt.  
Die Aufwendungen mussten geringfügig, um 10.900 € erhöht werden. 
Da die Erträge wesentlich höher ausfallen als die Aufwendungen, wird ein positiver Saldo aus 
Verwaltungstätigkeit in Höhe von 56.500 € ausgewiesen. Das führt dazu, dass planmäßig das Minus 
von 107.400 € im Plan 2015 sich nunmehr auf minus 50.900 € verringert.  
Im Finanzhaushalt erhöht sich das Plus, siehe Zeile 26, um 50.000 € auf 57.600 €. 
Ein Ausgleich beider Haushalte konnte planmäßig leider nicht erreicht werden.  
 
Bei den Investitionen ist der Zuschuss an den Kurbetrieb die einzige im Nachtrag 2015 einzustellende 
Auszahlung. Einzahlungen sind nicht veranschlagt. 
Der Investitionszuschuss wird aus den vorhandenen liquiden Mitteln der Gemeinde Born gezahlt.   
 
Der Stand der liquiden Mittel stellt sich wie folgt dar: 
 
Liquide Mittel per 31.12.2014             1.078.884,71 € 
Tilgungsleistung                         ./.          85.000,00 € 
Ermächtigungen                        ./.           64.023,19 € 
Finanzmittelfehlbetrag               ./.         442.500,00 € 
voraussichtl. Stand per 31.12.2015       487.361,52 €                                     
  
 



 

 

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Born 
für das Haushaltsjahr 2015 

 
Auf Grund des § 48 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der 
Gemeindevertretung der Gemeinde Born a. Darß, vom          folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen: 
 
 

§ 1  
Ergebnis- und Finanzhaushalt 

 
Der 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird 
 
  gegenüber 

bisher 
EUR 

erhöht 
um  

EUR 

vermindert 
um  

EUR 

nunmehr 
auf  

EUR 
1. im Ergebnishaushalt     
a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf 2.003.400 67.400 - 2.070.800 
 der Gesamtbetrag der ordentlichen 

Aufwendungen auf  
 

2.095.000 
 

10.900 
 

- 
 

2.105.900 
 der Saldo der ordentlichen Erträge und 

Aufwendungen auf 
 

-91.600 
 

-  
 

56.500 
 

-35.100 
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen 

Erträge auf  
           

18.000 
- -             

18.000 
 der Gesamtbetrag der außerordentlichen 

Aufwendungen auf 
            

33.800 
- -             

33.800 
 der Saldo der außerordentlichen Erträge und 

Aufwendungen auf 
            

-15.000 
- -             

-15.000 
c) das Jahresergebnis vor Veränderung der 

Rücklagen auf 
 

-107.400 
 

- 
 

56.500 
 

-50.900 
 die Einstellung in Rücklagen auf - - - - 
 die Entnahmen aus Rücklagen auf - - - - 
 das Jahresergebnis nach Veränderung der 

Rücklagen auf                                                        
   

-107.400 
-  

56.500 
 

-50.900 
2. im Finanzhaushalt     
a) die ordentlichen Einzahlungen auf 1.791.400 72.400 - 1.863.800 
 die ordentlichen Auszahlungen auf 1.783.800 22.400 - 1.806.200 
 der Saldo der ordentlichen Ein- und 

Auszahlungen auf 
 

7.600 
 

50.000 
 

- 
 

57.600 
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf - - - - 
 die außergewöhnlichen Auszahlungen auf - - - - 
 der Saldo der außergewöhnlichen Ein-und 

Auszahlungen auf 
- - - - 

c) die Einzahlung aus Investitionstätigkeit auf 23.600 - - 23.600 
 die Auszahlung aus Investitionstätigkeit auf 23.700 500.000 - 523.700 
 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 

Investitionstätigkeit auf  
 

 - 100 
 

500.000 
 

 
 

-500.100 
d) die Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit 

auf 
 

- 
 

- 
 
- 

 
- 

 die Auszahlungen aus Finanztätigkeit auf 85.000 - - 85.000 
 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 

Finanzierungstätigkeit auf 
 

   - 85.000 
 
- 

 
- 

 
     - 85.000 

      
 festgesetzt.     
      

 
 



 

 

 
§ 2  

Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 
 
Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden nicht veranschlagt. 

 
 

§ 3  
Verpflichtungsermächtigungen 

 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 4  
Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit 

 
Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit  
wird festgesetzt      von bisher  176.800 EUR auf  186.300 EUR 
 

§ 5 
Hebesätze 

 
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 
1. Grundsteuer 
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf v. 250  v.H. auf 250  v.H 
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf     v. 360  v.H. auf 360  v.H 
2. Gewerbesteuer auf       v. 360  v.H. auf 360  v.H 
 

 
§ 6  

Amtsumlage 
 
Die Amtsumlage wird  von bisher 33,53 v. H. auf 3,53 v.H. der Umlagegrundlagen festgesetzt. 
 
 

§ 7  
Stellen gemäß Stellenplan 

 
Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 0,00 Vollzeitäquivalente (VzÄ). 
 
 

§ 8  
Eigenkapital 

 
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres kann noch nicht dargestellt werden, da  
noch kein Jahresabschluss erstellt wurde. 
Der voraussichtliche stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres und zum 31.12. des 
Haushaltsjahres kann noch nicht dargestellt werden, da noch kein Jahresabschluss erstellt wurde. 
 
Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 ist in der Gemeindevertretung am 13.12.2012 beschlossen worden. 
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009 ist in der Eröffnungsbilanz mit 7.975.021,21 EUR ausgewiesen. 
Die Jahresschlussbilanz  2010 weist ein Eigenkapital in Höhe von  8.072.064,03 EUR aus. 
Eine Entnahme aus dem Eigenkapital ist im Haushaltsjahr 2015 planmäßig nicht vorgesehen.  
 
 
 



 

 

 
§ 9  

Weitere Vorschriften 
 
 
Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am …………………………….erteilt. 
 
 
Born den,  
 
 
Scharmberg      (Siegel) 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
Hinweis: 
Die vorstehende 1.Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. Die Haushaltssatzung ist gem. § 47 Abs. 2 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde angezeigt worden. 
Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme  
 

vom                               bis       
 
 

zu den bekannten Sprechzeiten im Amt Darß/Fischland, Chausseestr. 68 a, 18375 Born a. Darß, Zimmer 11, 
öffentlich aus. 
 
 
Veröffentlichungsvermerk:  
 

 Datum Namenszeichen  
veröffentlicht am:       Siegel 

 
auf der Internetseite der Gemeinde Born a. Darß unter www.born.darss-fischland.de  
 























































 

 

Born a. Darß 
Beschlussvorlage 
für die Gemeindevertretersitzung Born 
 

Beschlussgremium Vorlage-Nr. Datum der Sitzung TOP öffentlich nichtöffentlich 
Gemeindevertretung 5-31/15        X   

Einreicher Der Bürgermeister Datum  der 
Erstellung 

16.09.2015  Zeichnung 
Amtsleiter 

gez. Weiß Rechtliche 
Prüfung 

gez. Kleist 

Beteiligter Ausschuss: 
- Finanzausschuss 
- Betriebsausschuss 

Datum der Sitzung: Empfehlung: 
 

 
 
1. Nachtrag des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebes Kurverwaltung Born a. Darß für  
    das Wirtschaftsjahr 2015 (überarbeitete Fassung vom 07.09.2015) 
2. Aufhebung des Beschlusses Nr. 5-28/15 vom 02.07.2015 
 
 
Begründung: 
Die überarbeitete Fassung (Stand 07.09.2015) des 1. Nachtrages muss aufgrund des Beschlusses-Nr. 5-20/15 
vom 16.06.2015 „Investitionszuschuss an den Eigenbetrieb“, indem die Änderung des vorher ausgewiesenem 
Investitionszuschuss von 400 T€ auf 500 T€ und die entsprechende Verringerung der Kreditaufnahme  
für Investitionen um 100 T€, erfolgen.  
 
 
Beschlussvorschlag 1:   
Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V. m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern stellt die Gemeindevertretung der Gemeinde Born a. Darß in ihrer Sitzung am 
………………………. den korrigierten 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 der 
Kurverwaltung Born a. Darß wie folgt fest: 
 
Es betragen: 

1. Im Erfolgsplan        in TEUR 
- die Erträge        1.130,5 
- die Aufwendungen       ./. 1.087,0 
- der Jahresgewinn             33,3 
- der Jahresverlust        0 

 
2. im Finanzplan 

- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit      124,3 
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit   ./. 2.252,0 
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit    1.846,0 
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes   ./.    281,7 

 
3. Es werden festgesetzt 

- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und      
  Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne Umschuldungen) auf   1.432,0 
  -davon für Umschuldungen       0 
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf    0 
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung         80,0 

 
4. Die Stellenübersicht weist 15,5 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus. 

 
5. Der Stand des Eigenkapitals 

- betrug zum 31.12.des Vorvorjahres      1.282,1 
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich    1.302,1 
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich    1.335,4 

 
6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am: ……………………………. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Die vorstehende Beschlussvorlage wurde zum Beschluss erhoben: 
 

gesetzlich gewählte Vertreter 11 
anwesende Vertreter  

Beschlossen mit dem Ergebnis Protokoll über die Sitzung vom:  
ja nein Enthaltungen  
   Seite:  

Beschluss-Nr.:  
Bemerkungen: 
Aufgrund des § 24 Abs. 1 der KV des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
 waren keine Mitglieder von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen* 
 haben folgende Mitglieder weder an der Beratung noch an der Abstimmung mitgewirkt:* 
 * zutreffendes bitte ankreuzen 

 
 
 
Beschlussvorschlag 2:   
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Born a. Darß beschließt in ihrer Sitzung am ……………. den Beschluss-
Nr. 5-28/15 vom 02.07.2015 „Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kurverwaltung Born a. Darß für das 
Wirtschaftsjahr 2015“ aufzuheben.  
 
Die vorstehende Beschlussvorlage wurde zum Beschluss erhoben: 
 

gesetzlich gewählte Vertreter 11 
anwesende Vertreter  

Beschlossen mit dem Ergebnis Protokoll über die Sitzung vom:  
ja nein Enthaltungen  
   Seite:  

Beschluss-Nr.:  
Bemerkungen: 
Aufgrund des § 24 Abs. 1 der KV des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
 waren keine Mitglieder von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen* 
 haben folgende Mitglieder weder an der Beratung noch an der Abstimmung mitgewirkt:* 
 * zutreffendes bitte ankreuzen 

 
 
 
gez. Scharmberg 
Bürgermeister  
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Kurverwaltung der Gemeinde Born Stand 07.09.2015
Darstellung der Auswirkungen der Investition Capitänshaus Petersson

Investition Capitänshaus Petersson
EUR

Kaufpreis (Brutto) 1.825.000,00
abzügl. USt aus Kaufpreisanteil f. Inventar -3.230,00
Grunderwerbsteuer 5% auf 1.804.770,00 EUR 90.238,50
Notar- und Gerichtskosten (geschätzt) 20.000,00

1.932.008,50

Aufteilung:

Grund und Boden 3.517 qm x BRW 120 EUR/ qm 422.040,00

BW Kaufpreis- Nutzungs- Abschreib.
31.12.2013 anteil dauer p. a.

EUR EUR Jahre EUR
Capitänshaus 434.069,00 903.038,80 50 18.060,78
Sauna 21.061,00 43.815,38 20 2.190,77
Hof Cafè (Scheunenhaus) 220.834,00 459.423,89 50 9.188,48
Außenanlagen 41.670,00 86.690,43 15 5.779,36

717.634,00 1.492.968,50 1.492.968,50

Inventar 17.000,00 10 1.700,00
36.919,38

Für die Planung wird die v. g. Aufteilung zugrunde gelegt.
Bei der endgültigen Erfassung ist eine andere Aufteilung denkbar (Aufteilung entsprechend dem vom Finanzamt
anerkannten Verfahren zur Verkehrswertermittlung).

Es sollte überprüft werden, ob insbesondere die Sauna und die Außenanlagen dem Aufteilungsmaßstab gerecht
werden.

Finanzierung:
EUR

Einlage Gemeinde Born 500.000,00

Darlehensaufnahme 1.432.008,50
1.932.008,50

Annahme für Darlehensberechnung:
Kreditbetrag: 1.432.009 EUR
Laufzeit 36 Jahre
Anzahl Raten/ Jahr monatlich
Zinssatz p. a. 1,6 v. H.
Tilgungssatz 2,06 v. H.
Annuität 4.362,78 monatlich

Anmerkung:
Soweit die Investition über den Eigenbetrieb realisiert wird, ist eine Änderung der Betriebssatzung erforderlich,
da die Geschäftstätigkeit mit dieser Investition zu weiteren sog. "Bereichen" führt.
- Verpachtung Gastronomie - gesonderter Verpachtungs-BgA
- Vermietung Ferienhaus - gesonderter BgA Gästehaus oder Vermögensverwaltung (noch zu klären)



 

 

Born a. Darß 
Beschlussvorlage 
für die Gemeindevertretersitzung Born 
 

Beschlussgremium Vorlage-Nr. Datum der Sitzung TOP öffentlich nichtöffentlich 
Gemeindevertretung 5-28/15        X     

Einreicher Amt für Finanzen Datum  der 
Erstellung 

31.08.2015  Zeichnung 
Amtsleiter 

gez. Weiß Rechtliche 
Prüfung 

gez. Kleist 

Beteiligter Ausschuss: 
 

- Finanzausschuss 

Datum der Sitzung:  
 
     27.08.2015 

Empfehlung: 
 
            Zustimmung     

 
 
Betreff:    Angleichung des Hebesatzes für die Grundsteuer A 
 
 
Begründung: 
Nach den Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2015 vom Land  
Mecklenburg-Vorpommern, liegt  der Hebesatz bei der Grundsteuer A in der Gemeinde Born unter den 
durchschnittlichen Hebesätzen des Landes Mecklenburg Vorpommern. 
Den Berechnungen der Steuerkraft liegen die bekannten durchschnittlichen Nivellierungssätze zu Grunde, 
veröffentlicht durch Erlass vom 27. Juni 2014 – Planungshinweise 2015 im FAG. 
Für den Planungszeitraum 2015 bis 2017 bewegt sich der durchschnittliche Hebesatz im Land M-V bei der 
Grundsteuer A bei 286 v. H. Die Gemeinde Born hat zurzeit einen Hebesatz von 250 v. H. Dieser Hebesatz 
wurde durch die Kommunalaufsichtsbehörde in ihren Ausführungen zum vorgelegten Haushaltsplan 2015 der 
Gemeinde, bemängelt. 
Das Amt für Finanzen schlägt vor, den Hebesatz der Grundsteuer A auf 300 v. H anzuheben und damit für die 
nächsten Haushaltsjahre den sich fast jährlich ändernden Hebesätzen gerecht zu werden. 
Um eine jährliche Änderung der Hebesätze zu vermeiden, wird geraten dem Hebesatz zuzustimmen. 
 
 
 
gez. Rona Weiß 
Ltrn. Amt für Finanzen 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen – u.a. Abschreibung, Unterhaltung, Bewirtschaftung) 
 
Verbleiben die Hebesätze der Gemeinde Born unter den durchschnittlichen Hebesätzen des Landes M-V hat das 

Auswirkungen bei den Zuweisungen nach § 12 FAG des Landes M-V.  

 
o Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden 

o      durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto  
o      durch Mittel im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto 

o über-/außerplanmäßige Aufwendung oder Ausgabe gemäß § 50 KV M-V (Beteiligung des Sachgebietes Finanzen) 
o       unvorhergesehen und 
o       unabweisbar und 
o       Deckung gesichert durch 

o Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto 
o vorhandene liquide Mittel 

o bei Investitionen durch gesicherte Finanzierung im Haushaltsfolgejahr                      gez. Weiß 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabwendbarkeit: 

 
 
 
Beschlussvorschlag:   
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Born a. Darß beschließt in ihrer Sitzung am……………. 
den Hebesatz ab 2016 für die Grundsteuer A auf 300 v. H. anzuheben. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Die vorstehende Beschlussvorlage wurde zum Beschluss erhoben: 
 

gesetzlich gewählte Vertreter 11 
anwesende Vertreter  

Beschlossen mit dem Ergebnis Protokoll über die Sitzung vom:  
ja nein Enthaltungen  
   Seite:  

Beschluss-Nr.:  
Bemerkungen: 
Aufgrund des § 24 Abs. 1 der KV des Landes Mecklenburg-Vorpommern 

 waren keine Mitglieder von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen* 
 haben folgende Mitglieder weder an der Beratung noch an der Abstimmung mitgewirkt:* 

  
* zutreffendes bitte ankreuzen 

 



 

 

Born a. Darß 
Beschlussvorlage 
für die Gemeindevertretersitzung Born 
 

Beschlussgremium Vorlage-Nr. Datum der Sitzung TOP öffentlich nichtöffentlich 
Gemeindevertretung 5-30/15        X     

Einreicher Hauptamt / Standesamt  Datum  der 
Erstellung 

16.09.2015  Zeichnung 
Amtsleiter 

gez. Dann  Rechtliche 
Prüfung 

gez. i.V. 
Dann  

Beteiligter Ausschuss: Datum der Sitzung: Empfehlung: 

 
Bestätigung über die Annahme einer Geldspende  
 
für die Jugendfeuerwehr der Gemeinde Born a. Darß  in Höhe von 850,00 € (27.07.2015) 
von Herrn Gerd Scharmberg, Chausseestraße 80 in 18375 Born a. Darß 
 
Begründung: 
Gemäß § 44 (4) der KV M-V obliegt die Entscheidung über die Annahme von Spenden, Schenkungen und 
Sponsoren-Leistungen grundsätzlich der Gemeindevertretung. Sie muss hier die Entscheidung zwingend selbst 
treffen. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen – u.a. Abschreibung, Unterhaltung, Bewirtschaftung) 
 

o Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden 
o      durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto  
o      durch Mittel im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto 

o über-/außerplanmäßige Aufwendung oder Ausgabe gemäß § 50 KV M-V (Beteiligung des Sachgebietes Finanzen) 
o       unvorhergesehen und 
o       unabweisbar und 
o       Deckung gesichert durch 

o Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto 
o vorhandene liquide Mittel 
o bei Investitionen durch gesicherte Finanzierung im Haushaltsfolgejahr 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabwendbarkeit: 

 
 
Beschlussvorschlag:   
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Born a. Darß beschließt die Annahme folgender Spende: 
für die Jugendfeuerwehr der Gemeinde Born a. Darß in Höhe von 850,00 €  
von Herrn Gerd Scharmberg, Chausseestraße 80 in 18375 Born a. Darß 
 
Die vorstehende Beschlussvorlage wurde zum Beschluss erhoben: 
 

gesetzlich gewählte Vertreter 11 
anwesende Vertreter  

Beschlossen mit dem Ergebnis Protokoll über die Sitzung vom:  
ja nein Enthaltungen  
   Seite:  

Beschluss-Nr.:  
Bemerkungen: 
Aufgrund des § 24 Abs. 1 der KV des Landes Mecklenburg-Vorpommern 

 waren keine Mitglieder von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen* 
 haben folgende Mitglieder weder an der Beratung noch an der Abstimmung mitgewirkt:* 

  
* zutreffendes bitte ankreuzen 

 
gez. Schulz 
SB Hauptamt 



 

 

Born a. Darß 
Beschlussvorlage 
für die Gemeindevertretersitzung Born 
 

Beschlussgremium Vorlage-Nr. Datum der Sitzung TOP öffentlich nichtöffentlich 
Gemeindevertretung 5-32/15 12.11.2015  X     

Einreicher Hauptamt/ 
Kommunale Angelegenheiten  

Datum  der 
Erstellung 

02.11.2015  Zeichnung 
Amtsleiter 

 Rechtliche 
Prüfung 

 

Beteiligter Ausschuss: 
-  

Datum der Sitzung: Empfehlung: 
 

 
Aufhebung des Beschlusses Nr. 5-04/15 Geschäftsordnung für den Bauausschuss der Gemeinde Born a. 
Darß, vom 12.03.2015 – Vorlage Nr. 5-09.15  
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Born a. Darß beschließt in ihrer Sitzung am 12.11.2015 den 
Beschluss Nr. 5-04/15 zum Erlass einer Geschäftsordnung für den Bauausschuss der Gemeinde Born 
a. Darß, aufzuheben. 
 
Begründung: 
Die Gemeindevertretung hat entsprechend ihrer 3. Änderung der Hauptsatzung, § 5 – Ausschüsse, 
einen Bauausschuss als beratenden Ausschuss gebildet. 
Die Arbeit des Bauausschusses sollte durch den Erlass einer eigens für den Bauausschuss 
erlassenen und geltenden Geschäftsordnung optimiert und effizient gestaltet werden. 
Die Anwendung der Vorschriften des BauGB hat gezeigt, dass die Bearbeitung von 
Bauangelegenheiten nicht durch eine Geschäftsordnung koordiniert werden kann. Lediglich die 
Organisation und der Ablauf der Sitzungen kann durch eine Geschäftsordnung reguliert werden. Da 
der Ablauf von Sitzungen bereits in der Kommunalverfassung geregelt ist, wird der 
Gemeindevertretung vorgeschlagen, die Geschäftsordnung für den Bauausschuss außer Kraft zu 
setzen, um eine Mehrfachregelungen zu vermeiden. 
Der Gemeindevertretung wird empfohlen, die Geschäftsordnung für den Bauausschuss durch die 
Aufhebung des Beschlusses Nr. 5-04/15 außer Kraft zu setzen. 
    
Finanzielle Auswirkungen 
Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen – u.a. Abschreibung, Unterhaltung, Bewirtschaftung) 
 

o Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden 
o      durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto  
o      durch Mittel im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto 

 über-/außerplanmäßige Aufwendung oder Ausgabe gemäß § 50 KV M-V (Beteiligung des Amtes für Finanzen) 
o       unvorhergesehen und 
o       unabweisbar und 
o       Deckung gesichert durch 

o Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto 
o vorhandene liquide Mittel 
o bei Investitionen durch gesicherte Finanzierung im Haushaltsfolgejahr 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabwendbarkeit: 

 
Die vorstehende Beschlussvorlage wurde zum Beschluss erhoben: 
 

gesetzlich gewählte Vertreter 11 
anwesende Vertreter       

Beschlossen mit dem Ergebnis Protokoll über die Sitzung vom:  
ja nein Enthaltungen 12.11.2015 

                  Seite:  
Beschluss-Nr.:       
Bemerkungen: 
Aufgrund des § 24 Abs. 1 der KV des Landes Mecklenburg-Vorpommern 

 waren keine Mitglieder von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen* 
 haben folgende Mitglieder weder an der Beratung noch an der Abstimmung mitgewirkt:* 

 * zutreffendes bitte ankreuzen 
 
gez. Monika Koch 
SB Hauptamt  



 

 

Born a. Darß 
Beschlussvorlage 
für die Gemeindevertretersitzung Born 
 

Beschlussgremium Vorlage-Nr. Datum der Sitzung TOP öffentlich nichtöffentlich 
Gemeindevertretung 5-39/15 12.11.2015  X     

Einreicher Hauptamt/ 
Kommunale Angelegenheiten  

Datum  der 
Erstellung 

03.11.2015  Zeichnung 
Amtsleiter 

 Rechtliche 
Prüfung 

gez. Kleist 

Beteiligter Ausschuss: 
-  

Datum der Sitzung: Empfehlung: 
 

 
4. Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Born a. Darß vom 12.11.2015 zur Hauptsatzung vom 
31.01.2013, geändert am 28.01.2014, 23.06.2014, 12.03.2015  
 
Begründung: 
Im Baugesetzbuch (BauGB) § 3 ist die Beteiligung der Öffentlichkeit möglichst frühzeitig über Planungen der 
Gemeinde zu unterrichten. Im Abs. 2 ist festgeschrieben, wie die Auslegung der Entwürfe von Bauleitplänen und 
die  öffentliche Ankündigung der Einsichtnahme zu erfolgen hat. Das BauGB schreibt dazu vor, dass auf die 
Auslegung durch Angabe von Ort und Dauer der Auslegung mindestens eine Woche vor der Auslegung 
öffentlich hinzuweisen ist. In der Hauptsatzung der Gemeinde Born a. Darß ist der Hinweis zur öffentlichen 
Auslegung auf 14 Tage vorher festgeschrieben. Um die Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 des 
BauGB frühzeitig und gesetzeskonform zu gewährleisten, soll die Bekanntmachung über die Auslegung von 
Bauleitplänen von 14 Tagen auf eine Woche verkürzt werden. 
 
Der § 9 Abs. 3 ist somit im Satz 4 wie folgt zu ändern: 
 
Ort und Dauer der Auslegung sind – 14 Tage – ist zu streichen und durch „eine Woche“ zu ergänzen. 
(Auszug BauGB § 3 Abs. 2 siehe Anlage) 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen – u.a. Abschreibung, Unterhaltung, Bewirtschaftung) 
 

o Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden 
o      durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto  
o      durch Mittel im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto 

o über-/außerplanmäßige Aufwendung oder Ausgabe gemäß § 50 KV M-V (Beteiligung des Sachgebietes Finanzen) 
o       unvorhergesehen und 
o       unabweisbar und 
o       Deckung gesichert durch 

o Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto 
o vorhandene liquide Mittel 
o bei Investitionen durch gesicherte Finanzierung im Haushaltsfolgejahr 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabwendbarkeit: 

 
Beschlussvorschlag:  
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Born a. Darß beschließt in ihrer Sitzung am 12.11.2015 die 4. Änderung 
Hauptsatzung vom 12.11.2015 zur Hauptsatzung vom 31.03.2013, § 9 Abs. 3. 
 
Die vorstehende Beschlussvorlage wurde zum Beschluss erhoben: 
 

gesetzlich gewählte Vertreter 11 
anwesende Vertreter  

Beschlossen mit dem Ergebnis Protokoll über die Sitzung vom:  
ja nein Enthaltungen 12.11.2015 
   Seite:  

Beschluss-Nr.:  
Bemerkungen: 
Aufgrund des § 24 Abs. 1 der KV des Landes Mecklenburg-Vorpommern 

 waren keine Mitglieder von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen* 
 haben folgende Mitglieder weder an der Beratung noch an der Abstimmung mitgewirkt:* 

  
* zutreffendes bitte ankreuzen 

 
gez. Monika Koch 
SB Hauptamt  



  

 

4. Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Born a. Darß vom 12.11.2015  
zur Hauptsatzung vom 31.01.2013, geändert am 28.01.2014, 23.06.2014, 12.03.2015 

 
Auf Grund des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 777, 833) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung 
vom 12.11.2015 und Anzeige beim Landrat des Landkreises Vorpommern-Rügen als untere 
Rechtsaufsichtbehörde nachfolgende 4. Änderung der Hauptsatzung erlassen. 
 
§ 9 Abs. 3 
 
wird wie folgt neu gefasst: 
 
Ortsübliche Bekanntmachungen aufgrund von Vorschriften des BauGB erfolgen durch    öffentlichen Aushang 
an den amtlichen Bekanntmachungstafeln der Gemeinde, ergänzend im Internet. Die gesetzlich 
vorgeschriebene öffentliche Auslegung von Plänen und Verzeichnissen erfolgt währen der üblichen Dienst- 
und Geschäftszeiten im Amt Darß/Fischland, Chausseestraße 68a, 18375 Born a. Darß, ergänzend im 
Internet, wie im Abs. 1 angegeben. Die Auslegungsfrist beträgt einen Monat, soweit nicht gesetzlich etwas 
bestimmt ist. Beginn und Ende der Auslegung sind auf dem ausgelegten Exemplar mit Unterschrift und 
Dienstsiegel zu vermerken. Ort und Dauer der Auslegung sind eine Woche vorher ortsüblich bekannt zu 
machen. 
 
§ 10 Abs. 1 -  Inkrafttreten 
 
Diese 4. Änderung zur Hauptsatzung vom 31.01.2013, § 9 Abs. 5, tritt am Tage nach der Bekanntmachung in 
Kraft. 
 
 
Born a. Darß, den …………………… 
 
 
 
Gerd Scharmberg 
Bürgermeister 
 
 
Hinweis: 
Soweit beim Erlass dieser 4. Änderung der Hauptsatzung gegen Verfahrens- und Formvorschriften verstoßen 
wurde, können diese Verstöße entsprechend § 5 Abs. 5 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-
Vorpommern nur innerhalb eines Jahres geltend gemacht werden. Die Frist gilt nicht für die Verletzung von 
Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften. 
 
 
Veröffentlichungsvermerk:            
 

 Datum Namenszeichen  
veröffentlicht am:       Siegel 

 
auf der Internetseite der Gemeinde Born a. Darß unter www.born.darss-fischland.de   
 





 

 

Born a. Darß 
Beschlussvorlage 
für die Gemeindevertretersitzung Born 
 

Beschlussgremium Vorlage-Nr. Datum der Sitzung TOP öffentlich nichtöffentlich 
Gemeindevertretung 5-34/15 12.11.2015  X     

Einreicher Amt für Bau und Liegenschaften / Bauamt  Datum  der 
Erstellung 

02.11.2015  Zeichnung 
Amtsleiter 

 Rechtliche 
Prüfung 

 

Beteiligter Ausschuss: 
-  

Datum der Sitzung: Empfehlung: 
 

 
 
Erste Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Born a. Darß über die Erhebung von Beiträgen 
für den Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen in der Gemeinde Born a. Darß vom 27.05.14  
(Straßenbaubeitragssatzung) 
 
 
Begründung: 
Vom Verwaltungsgericht Greifswald haben wir mit Schreiben vom 23.10.15 den richterlichen Hinweis erhalten, 
dass Zweifel an der Wirksamkeit der Regelung über den Artzuschlag nach § 7 Abs. 7 Buchst. a der 
Straßenbaubeitragssatzung auf Grund neuesten Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtes Greifswald, 
Beschluss v. 28.08.2015 – 3 B522/15) bestehen. 
Danach ist es fehlerhaft und nicht mit dem Vorteilsprinzip noch mit dem Gleichheitsgrundsatz  Art. 3 
Grundgesetz zu vereinbaren, wenn die Entstehung des nutzungsbezogenen Artzuschlages davon abhängt, dass 
die gewerblich oder gewerbeähnlich genutzten Grundstücke in einem der in der Baunutzungsverordnung 
genannten faktischen (vgl. § 34 Abs. 2 BauGB) oder durch Bebauungsplan festgesetzten Baugebiete liegen. 
Das würde die Anwendbarkeit des Artzuschlages auf gewerbliche oder gewerbeähnlich genutzte Grundstücke 
im unbeplanten Innenbereich i. S. d. § 34 Abs. 1 BauGB ausschließen. 
Dem Gleichheitsgrundsatz bei Anwendung des Artzuschlages wird nur dann Rechnung getragen, wenn nach 
dem Inhalt der Straßenbaubeitragssatzung sämtliche Grundstücke sowohl im Innenbereich-, als auch im 
Außenbereich in gleicher Weise veranlagt werden. 
Mit der ersten  Änderungssatzung (Entwurf in der Anlage beigefügt) werden nur Klarstellungen getroffen, weil 
die Satzungstexte in Einzelfällen zu Auslegungsschwierigkeiten geführt haben. 
Diese Änderung entspricht auch den tatsächlich durchgeführten Rechtsanwendungen bei der Erhebung von 
Beiträgen. Hierbei wurden bisher alle im unbeplanten Innenbereich und Außenbereich liegende Grundstücke 
berücksichtigt. Das heißt, es werden keine zusätzlichen Belastungen eingeführt, sondern nur Klarstellungen 
getroffen.   
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen – u.a. Abschreibung, Unterhaltung, Bewirtschaftung) 
keine 

o Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden 
o      durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto  
o      durch Mittel im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto 

o über-/außerplanmäßige Aufwendung oder Ausgabe gemäß § 50 KV M-V (Beteiligung des Sachgebietes Finanzen) 
o       unvorhergesehen und 
o       unabweisbar und 
o       Deckung gesichert durch 

o Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto 
o vorhandene liquide Mittel 
o bei Investitionen durch gesicherte Finanzierung im Haushaltsfolgejahr 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabwendbarkeit: 

 
 
 
Beschlussvorschlag:   
Die Gemeindevertretung beschließt die erste Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Born a. Darß 
über die Erhebung von Beiträgen für den Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen in der Gemeinde Born a. 
Darß vom 27.05.14 (Straßenbaubeitragssatzung). 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Die vorstehende Beschlussvorlage wurde zum Beschluss erhoben: 
 

gesetzlich gewählte Vertreter 11 
anwesende Vertreter  

Beschlossen mit dem Ergebnis Protokoll über die Sitzung vom:  
ja nein Enthaltungen 12.11.2015 
   Seite:  

Beschluss-Nr.:  
Bemerkungen: 
Aufgrund des § 24 Abs. 1 der KV des Landes Mecklenburg-Vorpommern 

 waren keine Mitglieder von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen* 
 haben folgende Mitglieder weder an der Beratung noch an der Abstimmung mitgewirkt:* 

  
* zutreffendes bitte ankreuzen 

 
 
gez. Roepke 
SB Amt für Bau und Liegenschaften  



 

Erste Satzung zur Änderung der  
Satzung der Gemeinde Born a. D. 

über die Erhebung von Beiträgen für den Ausbau 
von Straßen, Wegen und Plätzen in der Gemeinde Born a. D. 

(Straßenbaubeitragssatzung) 
 
 

Auf Grund des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 777, 833) und der §§ 1, 2, 7 und 8 des 
Kommunalabgabengesetzes Mecklenburg-Vorpommern in der Fassung der Bekanntmachung von 12. April 2005 
(GVOBl M-V 2005 S. 146) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 777, 
833) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Born a. D. in ihrer Sitzung am 12.11.15 folgende Satzung zur 
Änderung der Straßenbaubeitragssatzung vom 27.05.14 (veröffentlicht am 16.06.2014) beschlossen. 
 
1. § 7 Abs. 7 wird wie folgt neu gefasst: 

      (7)   Zur Berücksichtigung der unterschiedlichen Art der Nutzung wird der nach Abs. 2 festgelegte      

             Faktor um 0,5 erhöht, wenn das Grundstück  

- innerhalb eines durch Bebauungsplan ausgewiesenen Gewerbegebietes (§ 8 BauNVO), 
Industriegebietes (§ 9 BauNVO), Kerngebietes (§ 7 BauNVO) oder sonstigen Sondergebietes (§ 11 
BauNVO) liegt oder  

- in einem anderen Gebiet (auch im unbeplanten Innenbereich) überwiegend gewerblich, industriell 
oder in einer der gewerblichen Nutzung vergleichbaren Weise (z. B. Verwaltungs-, Schul-, Post-, 
Bahnhofsgebäude, Parkhäuser, Praxen für freiberufliche Tätigkeit, Museen) genutzt wird. Ob ein 
Grundstück überwiegend gewerblich im Sinne des Satz 1 genutzt wird, bestimmt sich nach dem 
Verhältnis, in dem die Nutzung der Geschossflächen zueinander steht. Hat die gewerbliche Nutzung 
von Gebäuden keine oder nur untergeordnete Bedeutung und bezieht sich die Nutzung überwiegend 
auf die Grundstücksfläche (z. B. Fuhrunternehmen, Betrieb mit großen Lagerflächen u. ä.), so ist für 
die Beurteilung der überwiegenden Nutzung anstelle der Geschossfläche von der Grundstücksfläche 
auszugehen. 

 

2. In § 8 Abs. 2 Satz 1 wird nach der Wortgruppe „Maßes der Nutzung“ die Wortgruppe „und der Art der Nutzung“ 
eingefügt. 
 

3. In § 8 Abs. 2 Satz 2 wird bei Buchstabe a), letzter Spiegelstrich sowie bei Buchstabe e) jeweils vor dem Wort 
„gewerblich“ das Wort „überwiegend“ eingefügt.  

 
4. Nach § 8 Abs. 4 Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt: 

 
Für die Bestimmung der überwiegenden gewerblichen Nutzung sind § 7 Abs. 7 letzter Spiegelstrich Sätze 2 
und 3 sinngemäß anzuwenden. 

 
 

5. Diese Satzung tritt rückwirkend zum 10.07.1997 in Kraft. 

 
Born a. Darß, den ……….. 
 
 
 
Gerd Scharmberg 
(Bürgermeister)                                                                                  -Siegel- 
 
 
 
Veröffentlichungsvermerk:            
 

 Datum Namenszeichen  
veröffentlicht am:       Siegel 

 
auf der Internetseite der Gemeinde Born a. Darß unter www.born.darss-fischland.de  



 

 

Born a. Darß 
Beschlussvorlage 
für die Gemeindevertretersitzung Born 
 

Beschlussgremium Vorlage-Nr. Datum der Sitzung TOP öffentlich nichtöffentlich 
Gemeindevertretung 5-27/15        X     

Einreicher Amt für Bau und Liegenschaften / 
Liegenschaften  

Datum  der 
Erstellung 

31.08.2015  Zeichnung 
Amtsleiter 

 Rechtliche 
Prüfung 

gez. Kleist 

Beteiligter Ausschuss: 
-  

Datum der Sitzung: Empfehlung: 
 

 
Satzung der Gemeinde Born a. Darß über die Erhebung von Gebühren zur Deckung der Beiträge des 
Wasser- und Bodenverband „Recknitz-Boddenkette“  
 
Begründung: 
Die Erarbeitung einer neuen Satzung über die Erhebung der Gebühr wurde notwendig, da das  Amt 
Darß/Fischland für seine amtsangehörigen Gemeinden gegen die ergangenen Bescheide des Wasser- und 
Bodenverbandes „Recknitz-Boddenkette“, für die zurückliegenden Jahre, in Widerspruch gegangen ist.  
 
Das Gerichtsverfahren endete mit einem Vergleich dahingehend, dass dem Wasser- und Bodenverband 
aufgegeben wurde seine Satzung rechtlich zu ordnen, die aufgrund der fehlerhaften Satzung ergangenen 
Bescheide aufzuheben und für den streitgegenständlichen Zeitraum neu zu erlassen.   
 
Der Wasser- und Bodenverband hat mit Datum vom 20.01.2014, rückwirkend neu beschlossen am 04.03.2015 
neue entsprechende Satzungen erlassen und zwischenzeitlich die angegriffenen Bescheide aufgehoben und 
neue Bescheide erstellt. Gleichzeitig hat der Wasser- und Bodenverband seine Flächenübersichten sowie seine 
Zuordnungen zu Schöpfwerken und Deichen geordnet.  Auf Grund der vorbeschriebenen Situation konnte die 
Gemeinde selbst keine rechtmäßigen Bescheide erlassen, da die Grundlage der Berechnung in diesen 
Bescheiden, nämlich die Beiträge des Wasser- und Bodenverband rechtwidrig waren.  
Diese Rechtswidrigkeit greift auf die Bescheide der Gemeinden durch, sodass im Falle eines Rechtsstreits mit 
den Bürgern die Bescheide der Gemeinden aufzuheben gewesen wären. Die Gemeinden haben  um die Arbeit 
des Wasser- und Bodenverbandes nicht zu gefährden, nach eingehender Beratung untereinander die geforderte 
Umlage des Wasser- und Bodenverbandes zunächst aus ihren finanziellen Rücklagen beglichen. 
 
Im Herbst 2014 sind nun die ordentlichen Bescheide durch den Wasser- und Bodenverband an die Gemeinden 
ergangen, dabei erfolgten jeweils Verrechnungen für Über- und Unterzahlungen. Die Bescheide haben erst nach 
Beschluss der vorgenannten Satzungen Rechtskraft erlangt. Nach Aufbereitung des gesamten Materials im Amt 
für Bau und Liegenschaften, liegt Ihnen nun die nochmals rechtlich angepasste Satzung der Gemeinde Born a. 
Darß mit den entsprechenden Anlagen als rechtliche Grundlage für die Gebührenbescheide vor.  
 
Erläuterungen zu der Satzung und den Anlagen werden in der Sitzung vorgetragen. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen – u.a. Abschreibung, Unterhaltung, Bewirtschaftung) 
 

o Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden 
o      durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto  
o      durch Mittel im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto 
 

o über-/außerplanmäßige Aufwendung oder Ausgabe gemäß § 50 KV M-V (Beteiligung des Sachgebietes Finanzen) 
o       unvorhergesehen und 
o       unabweisbar und 
o       Deckung gesichert durch 

o Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto 
o vorhandene liquide Mittel 
o bei Investitionen durch gesicherte Finanzierung im Haushaltsfolgejahr 
 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabwendbarkeit:                                     gez. Weiß 

 
Beschlussvorschlag:   
Die Gemeinde Bon a. Darß beschließt in ihrer Sitzung am ……...2015 die Satzung über die Erhebung von 
Gebühren zur Deckung der Beiträge des Wasser- und Bodenverband „Recknitz-Boddenkette“, sowie die 
dazugehörige vorliegende Kalkulation der allgemeinen Umlage, Schöpfwerke, Deiche und Verwaltungskosten. 
Die Anlagen sind Bestandteil des Beschlusses.  



 

 

 
Die vorstehende Beschlussvorlage wurde zum Beschluss erhoben: 
 

gesetzlich gewählte Vertreter 11 
anwesende Vertreter  

Beschlossen mit dem Ergebnis Protokoll über die Sitzung vom:  
ja nein Enthaltungen  
   Seite:  

Beschluss-Nr.:  
Bemerkungen: 
Aufgrund des § 24 Abs. 1 der KV des Landes Mecklenburg-Vorpommern 

 waren keine Mitglieder von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen* 
 haben folgende Mitglieder weder an der Beratung noch an der Abstimmung mitgewirkt:* 

  
* zutreffendes bitte ankreuzen 

 
 
gez. Peter Schneider  
SB Amt für Bau und Liegenschaften 



 

 

 
Satzung der Gemeinde Born a. Darß  

über die Erhebung von Gebühren 
zur Deckung der Beiträge des Wasser- und 
Bodenverbandes „Recknitz-Boddenkette“ 

 
 

Aufgrund der §§ 2 und 5 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (KV 
M-V)vom 13.07.2011 (GVOBl. Seite 777), des § 3 des Gesetzes über die Bildung von 
Gewässerunterhaltungsverbänden (GUVG M-V) vom 04.08.1992 (GVOBl. Seite 458) zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 17.12.2008 (GVOBl. Seite 499) sowie der §§ 1, 2 und 6 des 
Kommunalabgabengesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern (KAG M-V) vom 12.04.2005 
(GVOBl. Seite 146), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.07.2011 (GVOBl. Seite 777) wird nach 
Beschlussfassung vom ……… 2015 durch die Gemeindevertretung der Gemeinde Born a. Darß 
folgende Satzung erlassen: 

 

§ 1 Allgemeines 

 
(1) Die Gemeinde Born a. Darß ist Mitglied des Wasser- und Bodenverbandes „Recknitz-

Boddenkette“, der entsprechend § 63 Abs. 1 Nr. 2 des Wassergesetzes des Landes Mecklenburg 
-Vorpommern (LwaG) vom 30.11.1992 (VBOBl. Seite 669), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
22.11.2001 (GVOBl. Seite 438, in Verbindung mit § 29 des Wasserhaushaltsgesetzes vom 
12.11.1996 (BGBl. I Seite 1696), zuletzt geändert durch Gesetz vom 09.10.2001 (BGBl. I Seite 
2331), die Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung wahrnimmt.  Dem Verband können gemäß  
§ 4 GUVG M-V weitere Aufgaben obliegen. 

(2) Die Mitgliedschaft der Gemeinde besteht für die der Grundsteuerpflicht unterliegenden 
Flächen. Außerdem erstreckt sich die Mitgliedschaft auf gemeindeeigene Grundstücke, auch 
wenn sie keiner Grundsteuerpflicht unterliegen. 

(3) Die Gemeinde Born a. Darß hat dem Wasser- und Bodenverband „Recknitz-Boddenkette“ 
aufgrund des § 28 des Wasserverbandsgesetzes (WVG) sowie des § 18 der Satzung Wasser- 
und Bodenverband „Recknitz-Boddenkette“ jährlich Verbandsbeiträge zu leisten, die zur 
Erfüllung seiner Aufgaben und Verbindlichkeiten und zu einer ordentlichen Haushaltsführung 
erforderlich sind. Die von der Gemeinde Born a. Darß zu leistenden Verbandsbeiträge bestehen in 
Geldleistungen. 

 

§ 2 Gebührengegenstand 

(1) Die von der Gemeinde Born a. Darß nach § 1 Abs. 3 zu leistenden Verbandsbeiträge werden 
gemäß § 3 Satz 3 GUVG M-v nach den Grundsätzen des § 6 des KAG M-V durch Gebühren 
denjenigen auferlegt, die Einrichtungen und Anlagen des Verbandes in Anspruch nehmen oder 
denen der Verband durch seine Einrichtungen, Anlagen und Maßnahmen Vorteile gewährt. 

(2) Als bevorteilt in diesem Sinne gelten die in § 3 Satz 3 GUVG M-V Genannten, soweit die 
Gemeinde Born a. Darß für deren Grundstücke zu Verbandsbeiträgen herangezogen wird. 

(3) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist das Grundstück im grundbuchrechtlichen Sinne. 

(4) Zum gebührenpflichtigen Aufwand gehören neben den Verbandsbeiträgen auch die 
entstehenden Verwaltungskosten. 

 

 

 

 



 

 

§ 3 Gebührenmaßstab und Gebührensatz 

(1) Die Gebühr bemisst sich nach der Größe und der Nutzungsart der Grundstücke im Gebiet der 
Gemeinde Born a. Darß. Soweit eine katasteramtliche Größenfeststellung nicht nachgewiesen 
werden kann, erfolgt eine sachgerechte Schätzung durch die Gemeinde Born a. Darß. 

(2) Die Gebühr wird entsprechend der Nutzungsarten im amtlichen  Liegenschaftskataster. Weist ein 
Grundstück mehrere der vorstehenden Nutzungsarten auf, so wird für jede Fläche mit einer 
anderen Nutzungsart die Gebühr getrennt ermittelt. Dies gilt nicht, wenn bei der Nutzungsart 
Bauland (Gebäude- und Freiflächen) Teile nicht baulich genutzt werden (zum Beispiel als Hof- und 
Gartenfläche). 

In den Gebührensätzen sind Zu- und Abschläge in Abhängigkeit der Grundstücksnutzung 
berücksichtigt. Flächen, die aufgrund ihres typischen künstlichen Verdichtungs- und 
Versieglungsgrades (bebaut) gegenüber naturbelassen Flächen (unbebaut) typischer Weise 
einen intensiven Unterhaltungsbedarf  der Gewässer II. Ordnung verursachen, werden stärker 
gewichtet als eher naturbelassene Flächen und mit Zuschlägen auf die Grundbeitragseinheit 
belegt. Aus diesem Grund wird ein Abschlag von 50 % (1:2) auf naturbelassene Flächen  
gewährt. (Anlage 1.3) 
 

(3) Neben der Gebühr nach § 3 Abs. 2 werden Gebühren zur Unterhaltung von 
Schöpfwerken und Deichen erhoben. Die im Niederschlagseinzugsgebiet eines Schöpfwerkes 
liegenden Flächen (Vorteilsflächen) der jeweiligen Eigentümer werden mit den tatsächlichen 
Kosten der Unterhaltung flächenanteilig belastet. Die von einem Deich geschützten Flächen der 
jeweiligen Eigentümer (Polderflächen) werden auch  mit den tatsächlichen Kosten der 
Unterhaltung und den Ausbau dieses Deiches flächenanteilig belastet. Die Verteilung beider 
Gebühren (Schöpfwerke und Deiche) auf die bevorteilten Eigentümer erfolgt hektargleich 
(Umrechnung auf Quadratmeter) nach Flächenmaßstab. (Anlage 1.1 „Deich-Polder“ und 1.2  

        der „Schöpfwerke“)  

(4) Die Verwaltungskosten gemäß § 2 Absatz 4 werden zuzüglich zu den Gebührensätzen nach § 
3 Absatz 2 und Absatz 4 erhoben. (Anlage 1.4) 

(5) Die Anlagen sind Bestandteil der Satzung.  
 

§ 4 Gebührenpflichtiger 

(1) Gebührenpflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Entstehung der Gebührenschuld Eigentümer, 
Erbbauberechtigter oder sonstiger Nutzungsberechtigter des Grundstücks ist. 

(2) Bei Wohnungs- und Teileigentum sind die Wohnungs- und Teileigentümer entsprechend ihrem 
Miteigentumsanteil gebührenpflichtig. Bei Wohnungs- und Teileigentum kann die Gebühr 
einheitlich für das Gesamtgrundstück festgesetzt werden und in einem Bescheid dem Verwalter 
bekannt gegeben werden, sofern dieser bekannt ist. 

(3) Diese Satzung gilt nicht für Eigentümer, Erbbauberechtigte oder sonstige Nutzungsberechtigte 
des Grundstücks, wenn sie selbst Mitglied im Wasser- und Bodenverband „Recknitz-
Boddenkette“ sind. 

(4) Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner. 

§ 5 Entstehung der Gebührenschuld, 
Erhebungszeitraum, Festsetzung und Fälligkeit 

(1) Die Gebührenschuld entsteht am 01. Januar des jeweiligen Jahres.  Erhebungszeitraum für die 
Gebühr ist das Kalenderjahr. 

(2) Bei erstmaliger Festsetzung ist die Gebühr einen Monat nach Bekanntgabe des 
Gebührenbescheides fällig. Die Festsetzung gilt solange weiter, bis ein neuer Bescheid ergeht. 
In den folgenden Kalenderjahren ist die Gebühr jeweils zum 15. August des Jahres fällig. Ein 
neuer Gebührenbescheid ist nur zu erteilen, wenn sich der in § 3 festgelegte Gebührensatz 



 

 

oder die Bemessungsgrundlage verändert haben oder wenn ein Wechsel in der Person des 
Gebührenpflichtigen eingetreten ist. 

(3) Der Gebührenbescheid kann mit anderen Bescheiden der Gemeinde über von den 
Gebührenpflichtigen zu leistende grundstücksbezogene Abgaben zusammengefasst werden. 

 

§ 6 Auskunftspflichten 

Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte und sonstige Nutzungsberechtigte von Grundstücken 
sind verpflichtet, alle für die Veranlagung erforderlichen Angaben wahrheitsgemäß und rechtzeitig 
zu machen. Sie haben bei örtlichen Feststellungen der Gemeinde die notwendige Unterstützung zu 
gewähren (erforderliche Unterlagen zur Verfügung zu stellen und Auskünfte zu erteilen). 

§ 7 Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne von § 17 des Kommunalabgabengesetzes handelt, wer den 
Bestimmungen des § 6 zuwider handelt und es dadurch ermöglicht, Abgaben zu verkürzen oder 
nicht gerechtfertigte Abgabenvorteile zu erlangen. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße 
bis zu 5.000 EUR geahndet werden. 

§ 8 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01. Januar 2013 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung der 
Gemeinde Born a. Darß über die Erhebung von Gebühren zur Deckung der Verbandsbeiträge des 
Wasser- und Bodenverbandes „Recknitz-Boddenküste“ vom 08.082013, Inkrafttreten am 
20.12.2013, außer Kraft.  

 

 
Born a. Darß, den ……….2015 
 
 
 
Gerd Scharmberg 
Bürgermeister     Siegel 
  
 
 
Hinweis:  
Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und Formvorschriften verstoßen wurde, können 
diese gemäß § 5 Absatz 5 der Kommunalverfassung M-V nach Ablauf eines Jahres seit dieser 
öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden. Diese Einschränkung gilt nicht für 
die Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften. 
 
 
Verfahrensvermerk: 
 Datum Namenszeichen  

veröffentlicht am:   Siegel 

auf der Internetseite der Gemeinde Born a. Darß unter  
www.born.darss-fischland.de  
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Born a. Darß 
Beschlussvorlage 
für die Gemeindevertretersitzung Born 
 

Beschlussgremium Vorlage-Nr. Datum der Sitzung TOP öffentlich nichtöffentlich 
Gemeindevertretung 5-33/15 12.11.2015  X   

Einreicher Tourismusausschussvorsitzende, 
Frau Nikola Nibisch 

Datum  der 
Erstellung 

Datum  
03.11.2015 

Zeichnung 
Amtsleiter 

 Rechtliche 
Prüfung 

 

Beteiligter Ausschuss: 
- Tourismusausschuss 

Datum der Sitzung:  
   24.09.2015 

Empfehlung: 
   

 
Betreff: 
Empfehlung des Tourismusausschusses der Gemeinde Born a. Darß, Ergänzung des Gemeindenamens 
durch die Bezeichnung  „Nationalparkgemeinde“ 
 
Begründung: 
Der Tourismusausschuss der Gemeinde Born a. Darß empfiehlt den Zusatz „Nationalparkgemeinde“. 
Mit der Bezeichnung kann in der Außenwirkung die besondere Lage der Gemeinde Born a. Darß hervorgehoben 
werden. 
Hinter der Bezeichnung „Nationalparkgemeinde“ stehen das Interesse und die langfristige Zielstellung an einer 
Partnerschaft zwischen der Kurverwaltung Born und dem Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft. 
Beispiele für die kooperative und gemeinsame Tätigkeit sind: 

- Borner Markttag, 
- Darß Marathon, 
- Jährliche Unterstützung beim Müllsammeln im Darßwald durch Mitarbeiter, Technik, Müllentsorgung 

über die Kurverwaltung und Aktivitäten der Borner Einwohner, 
- finanzielle Unterstützung bei der Neueindeckung des Unterstandes beim Großen Stern, 
- finanzielle Unterstützung zu dem 20. Und 25. Jährigen Bestehen des Nationalparks Vorpommersche 

Boddenlandschaft, 
- Instandsetzung und Sanierung des Geländes der ehemaligen Oberförsterei und dem Umbau des Forst- 

und Jagdmuseums. 
 
Der in Mecklenburg-Vorpommern erste zertifizierte, staatlich anerkannte Erholungsort Born a. Darß unterstreicht 
auch touristisch mit der Bezeichnung „Nationalparkgemeinde“ die guten Bedingungen und Möglichkeiten für 
erholsame, aktive und naturnahe Aufenthaltsmöglichkeiten. 
 
Die Ergänzung des Ortsnamens ist nach § 8 Kommunalverfassung M-V i.V.m. § 10 der 
Durchführungsverordnung zur Kommunalverfassung zu beurteilen. Die Änderung oder Ergänzung eines 
Gemeindenamens soll dem öffentlichen Wohl dienen. Es dient dann dem öffentlichen Wohl, wenn er einer 
grundsätzlich unverwechselbaren Kennzeichnung der Gemeinde dient, einem übergeordneten Interesse an 
einem klaren und leicht zu gebrauchenden Namen entspricht oder durch hinreichende historische Gründe 
gerechtfertigt ist. Es ist unzweifelhaft davon auszugehen, dass der jetzige Name der Gemeinde „Born a. Darß“ 
ist. Die Ergänzung des Namens durch „Nationalparkgemeinde“ kann nur mit einer Mehrheit von zwei Dritteln 
aller Mitglieder der Gemeinde beschlossen werden. An die Stelle eines Beschlusses kann hier ein 
Bürgerentscheid treten. Erst wenn die zwei Drittel Mehrheit erreicht wird, liegen die Grundvoraussetzungen vor, 
um das Prüfungs- und Genehmigungsverfahren beim Innenministerium einzuleiten.  
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen – u.a. Abschreibung, Unterhaltung, Bewirtschaftung) 

o Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden 
o      durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto  
o      durch Mittel im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto 

o über-/außerplanmäßige Aufwendung oder Ausgabe gemäß § 50 KV M-V (Beteiligung des Sachgebietes Finanzen) 
o       unvorhergesehen und 
o       unabweisbar und 
o       Deckung gesichert durch 

o Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto 
o vorhandene liquide Mittel 
o bei Investitionen durch gesicherte Finanzierung im Haushaltsfolgejahr 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabwendbarkeit: 

 
 
 
 



 

 

Beschluss: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Born a. Darß beschließt in ihrer Sitzung am 12.11.2015 den 
Gemeindenamen durch die Bezeichnung „Nationalparkgemeinde“ zu ergänzen und das Verfahren beim 
Innenministerium einzuleiten.  
 
 
 
Die vorstehende Beschlussvorlage wurde zum Beschluss erhoben: 
 
Achtung: Zwei Drittel Mehrheit aller Gemeindevertreter  
 

gesetzlich gewählte Vertreter 11 
anwesende Vertreter  

Beschlossen mit dem Ergebnis Protokoll über die Sitzung vom:  
ja nein Enthaltungen 12.11.2015 
   Seite:  

Beschluss-Nr.:  
Bemerkungen: 
Aufgrund des § 24 Abs. 1 der KV des Landes Mecklenburg-Vorpommern 

 waren keine Mitglieder von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen* 
 haben folgende Mitglieder weder an der Beratung noch an der Abstimmung mitgewirkt:* 

  
* zutreffendes bitte ankreuzen 

 
 
gez. Monika Koch 
SB Hauptamt  



Empfehlung des Tourismusausschuss an die Gemeindevertreung Born 

 

Der Tourismusausschuss empfiehlt den Zusatz „Nationalparkgemeinde“! 

Mit der Bezeichnung kann in der Außenwirkung die besondere Lage der 

Gemeinde Born a. Darß hervorgehoben werden. 

Hinter der Bezeichnung „Nationalparkgemeinde“ steht das Interesse und die 

langfristige Zielstellung an einer Partnerschaft zwischen Kurverwaltung Born 

und  dem Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft. 

Beispiele fur die kooperative und gemeinsame Tätigkeit sind: 

- Borner Markttag 

- Darß Marathon 

- jährliche Unterstützung beim Müllsammeln im Darßwald 

(durch Mitarbeiter, Technik, Müllentsorgung über die KV und aktivitäten 

Borner Einwohner) 

- finanzielle Unterstützung bei der Neueindeckung des Unterstandes beim 

Großen Stern 

- Finanzielle Unterstützung zu dem 20. und 25. . jähriges Bestehen des 

Nationalparkes Vorpommersche Boddenlandschaft 

- Instandsetzung und Sanierung des Geändes der ehemaligen Oberförsterei und 

dem Umbau des Forst - und Jagdmuseums  

Der in MV erste zertifiziert, staatlich anerkanne Erholungsort Born a. Darß 

unterstreicht auch touristisch mit der Bezeichnung „Nationalparkgemeinde“ die 

guten Bedingungen und Möglichkeiten für erholsame, aktive und naturnahe 

Aufenthaltsmöglichkeiten.  

 

N. Nibisch 

Tourismusausschusssvorsitzende 



 

 

Born a. Darß 
Beschlussvorlage 
für die Gemeindevertretersitzung Born 
 

Beschlussgremium Vorlage-Nr. Datum der Sitzung TOP öffentlich nichtöffentlich 
Gemeindevertretung 5-36/15 12.11.2015  X     

Einreicher Der Bürgermeister  Datum  der 
Erstellung 

03.11.2015  Zeichnung 
Amtsleiter 

 Rechtliche 
Prüfung 

gez. Kleist 

Beteiligter Ausschuss: 
- Finanzausschuss 

Datum der Sitzung: 
   

Empfehlung: 
 

 
 
Wiederholung des Beschlusses 
Käuflicher Erwerb der Immobilie „Peterssons Hof“  
 
 
Zusatz zur Begründung: 
Die dem Beschluss zugrunde liegenden Zahlenwerke (Wirtschaftlichkeitsberechnung) wurden im Vorfeld der 
Beschlussfassung im Finanz- und Betriebsausschuss beraten. Bei der Beschlussfassung in der 
Gemeindevertretung und den versendeten Unterlagen war das Zahlenwerk nicht mehr enthalten. Dadurch ist 
mindestens einem Mitglied der Gemeindevertretung das Zahlenwerk am Tage der Beschlussfassung nicht 
bekannt gewesen. Dieser Fehler soll mit der gleichlautenden Wiederholung des Beschlusses geheilt werden.  
 
 
Begründung: 
In der Gemeinde Born haben in den letzten Jahren 9 Gewerbebetriebe, die der touristischen Infrastruktur 
zuzurechnen sind geschlossen.  
 
Dies sind 2 Bäckereien, 2 Betriebe der einfachen Gastronomie (Imbiss Kafka und Knopf), 1 Verkaufsstelle für 
Fleisch- und Wurstwaren/Fisch, 1 Verkaufsstelle für Obst, Gemüse und Blumen, 3 Gaststätten (Rieback, 
Schröder u. Café Wilke).  
Damit sind in der wirtschaftsnahen Infrastruktur der Gemeinde Born Rückgänge bzw. Einbrüche zu verzeichnen 
deren Auswirkungen und Nachhaltigkeit sich erst in der Zukunft zeigen werden. Diese Rückgänge beruhen 
jedoch nicht auf einbrechende Wirtschaftlichkeit des jeweiligen Unternehmens, bzw. durch Rückgang von 
Umsätzen und Erträge sondern zumeist durch altersbedingte Betriebsaufgabe. Eine direkte Nachfolge in den 
geschlossenen Betrieben ist entweder durch familiäre Situation (zugleich Wohnort) nicht gegeben oder durch 
Streben nach größtmöglichem Ertrag aus dem Verkauf der Immobilie nicht zustande gekommen.  
In den Beratungen des Tourismusausschusses, des Finanzausschusses und des Betriebsausschusses, sowie in 
der Gemeindevertretung selbst wurde über die Sicherung des Peterssons Hof, als eine äußerst wichtige 
wirtschaftsnahe Infrastruktur und ortsbildprägendes Ensemble bereits hinreichend beraten und viele Gründe der 
dringenden Sicherung durch Erwerb diskutiert.  
Die Gemeindevertretung folgt nunmehr den Empfehlungen der Ausschüsse für den Erwerb.  
Die Kosten des Erwerbs werden durch Vermietung und Verpachtung der vorhandenen Gastronomie und der 
Vermietung der Wohnungen an einen wechselnden Personenkreis erwirtschaftet.  
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen – u.a. Abschreibung, Unterhaltung, Bewirtschaftung) 
àFinanzierung durch Eigenbetrieb  

o Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden 
o      durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto  
o      durch Mittel im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto 

o über-/außerplanmäßige Aufwendung oder Ausgabe gemäß § 50 KV M-V (Beteiligung des Sachgebietes Finanzen) 
o       unvorhergesehen und 
o       unabweisbar und 
o       Deckung gesichert durch 

o Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto 
o vorhandene liquide Mittel 
o bei Investitionen durch gesicherte Finanzierung im Haushaltsfolgejahr 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabwendbarkeit: 

 
 
 
 
 



 

 

Beschlussvorschlag:   
Die Gemeindevertretung Born beschließt den Erwerb der Immobilie Peterssons Hof als wirtschaftsnahe 
Infrastrukturmaßnahme mit besonderem öffentlichen Interesse für die Sicherung der touristischen Entwicklung in 
der Gemeinde zum Kaufpreis von 1.825.000 Euro. Entsprechend dem zu schließenden Vertrag sind 400.000 
Euro bis zum 25.06.2015 zu zahlen. Die restliche Kaufsumme von 1.425.000 Euro ist bis zum 31.12.2016 
gestundet, kann aber zu jeder Zeit in voller Höhe ausgeglichen werden. Der Stundungszins beträgt 4 % und ist 
in Monatsraten zu je 1/12 zu zahlen. 
Der Entscheidung liegt die Wirtschaftlichkeitsberechnung der Steuerberatungsgesellschaft GMI aus Malchin zu 
Grunde. Die Kurverwaltung Born wird dazu schnellstmöglich einen Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2015 erstellen, 
in dem eine Kreditaufnahme von 1.425.000 Euro auszuweisen ist.  
Der Erwerb erfolgt vorbehaltlich der kommunalaufsichtlichen Genehmigung der notwendigen Kreditaufnahme im 
Nachtragshaushalt.  
 
 
 
Die vorstehende Beschlussvorlage wurde zum Beschluss erhoben: 
 

gesetzlich gewählte Vertreter 11 
anwesende Vertreter  

Beschlossen mit dem Ergebnis Protokoll über die Sitzung vom:  
ja nein Enthaltungen 12.11.2015 
   Seite:  

Beschluss-Nr.:  
Bemerkungen: 
Aufgrund des § 24 Abs. 1 der KV des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
 waren keine Mitglieder von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen* 
 haben folgende Mitglieder weder an der Beratung noch an der Abstimmung mitgewirkt:* 

 
 * zutreffendes bitte ankreuzen 

 
 
 
gez. Gerd Scharmberg 
Bürgermeister 
 
 






















